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Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung 
– Einzelheiten
DWS Concept DJE Responsible Invest
Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Eigenschaften und gilt als Produkt im Sinne von Artikel 
8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088.

Kein nachhaltiges Investitionsziel
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.
Dieser Fonds verpflichtet sich, teilweise in nachhaltige Anlagen zu 
investieren. Um sicherzustellen, dass diese nachhaltigen Investitionen 
keinen wesentlichen Schaden für die ökologischen oder sozialen Ziele 
der nachhaltigen Investitionen verursachen, werden die folgenden 
Prozesse implementiert:
DNSH Bewertung 
Die nachhaltigen Investitionen, in denen der Fonds anlegt, werden 
daraufhin bewertet, dass sie keine erhebliche Beeinträchtigung eines 
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels verursachen. 
Hierzu werden die nachfolgend beschriebenen Indikatoren für die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(je nach Relevanz) berücksichtigt. Wird eine erhebliche 
Beeinträchtigung festgestellt, kann die Anlage nicht als nachhaltig 
eingestuft werden.
Integration von Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren
Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen werden die 
verpflichtenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen (je nach Relevanz) aus Tabelle 1 und die relevanten 
Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der SFDR 
systematisch integriert. Unter Berücksichtigung dieser wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen wurden quantitative Schwellenwerte 
und/oder qualitative Werte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, 
ob ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele erheblich 
beeinträchtigt werden. Diese Werte werden auf der Grundlage 
verschiedener externer und interner Faktoren, wie 
Datenverfügbarkeit oder Marktentwicklungen, festgelegt und können 
im Laufe der Zeit angepasst werden.
Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen 
und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte
Für eine möglich Einstufung als nachhaltige Investition, kommen nur 
Unternehmen in Frage, die unter anderem mit den OECD-Leitsätzen 
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte übereinstimmen. 
Unternehmen, die nachweislich gegen internationale Normen 
verstoßen oder in sehr schwerwiegende ESG- Kontroversen verwickelt 
sind, sind als Anlage ausgeschlossen.

Ökologische oder soziale Merkmale des 
Finanzprodukts
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch die 
allgemeine Berücksichtigung von ESG-Kriterien, indem beispielsweise 
folgende Unternehmen und Emittenten von einer Investition 
ausgeschlossen werden:
(1) Emittenten mit schlechten Bewertungen bei Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Aspekten im Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe,
(2) Emittenten die gegen die PAB-Ausschlüsse (umstrittene Waffen, 
Anbau und Produktion von Tabak, Prinzipien des United Nations 
Global Compact (UN Global Compact) und/oder OECD Leitsätze, 
Involvierung bei fossilen Brennstoffen) verstoßen, und/oder
(3) Emittenten mit mittlerer, hoher oder exzessiver Beteiligung an 
kontroversen Sektoren und kontroversen/geächteten Waffen.
Darüber hinaus bewirbt dieser Fonds einen Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Dieser Fonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung der 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt.

Anlagestrategie
Dieser Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie als 
Hauptanlagestrategie. Dabei wird das Fondsvermögen nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, 
Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren 
Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Geldmarktfonds, 
Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten angelegt. 
Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien in- und 
ausländischer Emittenten angelegt. 
Weitere Angaben zur Hauptanlagestrategie sind dem Besonderen Teil 
des Verkaufsprospekts zu entnehmen. 
Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Anlagen 
investiert, die die in den folgenden Abschnitten dargelegten 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. Die 
Übereinstimmung des Portfolios mit den verbindlichen Elementen der 
Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen und 
sozialen Merkmale sowie die Einhaltung der PAB-Ausschlüsse werden 
im Rahmen der Überwachung der Anlagerichtlinien des Fonds 
fortlaufend kontrolliert.
ESG Strategie
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MSCI ESG Rating
Mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds werden in 
Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte 
Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate 
Governance (ESG-Kriterien) betreffende Merkmale erfüllen. Hierbei 
handelt es sich um Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder 
besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft 
nehmen oder Unternehmen, die keinen negativen Einfluss auf die 
Gesellschaft nehmen, bzw. deren positiver Einfluss den negativen 
Einfluss rechtfertigt (zum Beispiel hoher CO2-Ausstoß für die 
Herstellung von Produkten, die ein Vielfaches an CO2 einsparen 
können). Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der 
Fondsmanager eines Nachhaltigkeitsfilters von MSCI ESG Research. 
Hierbei werden Unternehmen mit keinem Rating oder einem MSCI 
ESG Rating von B oder schlechter ausgeschlossen.
MSCI ESG Research LLC untersucht als unabhängiger Anbieter von 
Nachhaltigkeitsdaten, inwiefern die verschiedenen Bestandteile der 
ESG-Kriterien erfüllt werden, gewichtet diese und vergibt dann einen 
entsprechendes Rating. Die Bewertungsspanne des MSCI ESG Ratings 
für Unternehmen sowie für Staaten erfolgt auf einer Skala CCC 
(schlechtestes Rating) bis AAA (bestes Rating). Je höher das ESG 
Rating, desto besser ist die Gesamtbewertung des Emittenten im 
Hinblick auf die Erfüllung der ESG-Kriterien. MSCI ESG bewertet 
hierbei tausende von Daten zu verschiedenen ESG-Schlüsselthemen. 
Im Bereich „Umwelt“ spielen die Themen Klima, Ressourcenknappheit 
und Artenvielfalt eine wichtige Rolle, während der Bereich „Soziales“ 
vor allem anhand der Faktoren Gesundheit, Ernährungssicherheit und 
Arbeitsbedingungen gemessen wird. Zur Beurteilung der Corporate 
„Governance“ werden insbesondere die Faktoren Korruption, 
Risikomanagement und Compliance bewertet. Das MSCI ESG Rating 
zeigt somit auf, inwieweit Unternehmen speziellen ESG-Risiken 
ausgesetzt sind und welche Strategie diese implementiert haben, um 
jene Risiken zu bewältigen bzw. zu minimieren. Unternehmen mit 
höheren Risiken müssen fortschrittliche Risikomanagementstrategien 
vorweisen können, um ein gutes Rating zu erzielen. Über diesen 
Rating-Prozess identifiziert und honoriert MSCI ESG zudem diejenigen 
Unternehmen, die Chancen im Bereich Umwelt und Soziales als 
Wettbewerbsvorteil nutzen und somit ein im Branchenvergleich 
niedrigeres ESG-Risikoprofil aufweisen.
Innerhalb dieser Quote qualifizieren sich mindestens 25% des 
Nettovermögens des Fonds als nachhaltige Investitionen. Nachhaltige 
Investitionen im vorgenannten Sinne sind Investitionen in eine 
wirtschaftliche Tätigkeit, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen 
positiven Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels und/oder zu einem 
sozialen Ziel leistet, vorausgesetzt, dass diese Wirtschaftsaktivität 
keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen in 
die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung anwenden.
PAB-Ausschlüsse 
Der Fonds wendet gemäß den geltenden Rechtsvorschriften PAB-
Ausschlüsse an und schließt die folgenden Unternehmen aus dem 
Portfolio des Fonds aus: 
a.Unternehmen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen (z.B. 
Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische 
Waffen); 
b.Unternehmen, die an dem Anbau und der Produktion von Tabak 
beteiligt sind;
c.Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (siehe 
nähere Beschreibung unten); 
d.Unternehmen, die 1% oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, 
dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von 
Stein- und Braunkohle erzielen; 
e.Unternehmen, die 10% oder mehr ihrer Umsätze mit der 
Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von 
Erdöl erzielen; 
f.Unternehmen, die 50% oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, 
der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen 
Brennstoffen erzielen; 
g.Unternehmen, die 50% oder mehr ihrer Umsätze mit der 
Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 
g CO2e/kWh erzielen. 

Die PAB-Ausschlüsse werden insbesondere nicht für Sichteinlagen bei 
Kreditinstituten und bestimmte Derivate angewendet. Der Umfang 
der Anwendung der PAB-Ausschlüsse in Bezug auf Anleihen mit 
Erlösverwendung wird im Abschnitt „Bewertung der Anleihen mit 
Erlösverwendung“ weiter unten beschrieben.
Kontroverse Sektoren und kontroverse/geächtete Waffen
Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, welche in den 
folgenden kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und Umsätze 
durch die Involvierung in folgende Geschäftsfelder generieren:
-Kontroverse/geächtete Waffen (z.B. blindmachende Laserwaffen, 
nichtentdeckbare Splittermunition, Waffen/Munition mit 
abgereichertem Uran und/oder Brandbomben mit weißem Phosphor, 
Atomwaffen),
–Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von 
Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie: mehr als 5%,
–Herstellung und/oder Vertrieb von zivilen Handfeuerwaffen: mehr 
als 5%,
–Herstellung von Erwachsenenunterhaltung (Pornographie): mehr als 
5%,
–Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von 
Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie: mehr als 5%,
–Stromerzeugung aus Kernkraft: mehr als 5%,
–Abbau von Uran: mehr als 5%,
–Energiegewinnung aus Kraftwerkskohle: mehr als 5%,
–Unkonventionelle Förderung von Rohöl und/oder Erdgas: mehr als 
5%,
–Herstellung von gentechnisch modifiziertes Saatgut: mehr als 5%, 
oder
–Vertrieb von Tabakwaren: mehr als 5%.
Bewertung von Anleihen mit Erlösverwendung
Diese Bewertung ist speziell auf die Art dieses Finanzinstruments 
abgestimmt und eine Anlage in Anleihen mit Erlösverwendung (Use of 
Proceeds Bonds) ist nur zulässig, wenn die folgenden Kriterien erfüllt 
sind. Erstens werden alle Anleihen mit Erlösverwendung auf die 
Einhaltung der Climate Bonds Standards, ähnlicher 
Branchenstandards für grüne Anleihen (Green Bonds), Sozialanleihen 
(Social Bonds) oder nachhaltige Anleihen (Sustainability Bonds) (wie 
zum Beispiel ICMA Prinzipien) oder des EU-Standards für grüne 
Anleihen geprüft oder, ob die Anleihen einer unabhängigen Prüfung 
unterzogen wurden. 
Zweitens wird überprüft, ob der Emittent gegen die PAB-Ausschlüsse 
und die Ausschlüsse in Bezug auf kontroverse Sektoren und 
kontroverse/geächtete Waffen oder, sofern anwendbar, die 
Bewertung von Staaten verstößt. Dies kann dazu führen, dass 
Emittenten und deren Anleihen als Anlage ausgeschlossen werden. 
Bewertung von Staaten
Staaten werden anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dabei 
werden Aspekte wie Bürgerrechte, Pressefreiheit, politische Rechte, 
Korruption, Militärausgaben, Besitz von Atomwaffen, Legalisierung 
der Todesstrafe, schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und 
Menschenrechte (Freedom House „nicht frei“), Unterzeichnung des 
Pariser Klimaabkommen und/oder Unterzeichnung des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt miteinbezogen. 
Staaten, welche diese Kriterien verletzen, sind als Anlage 
ausgeschlossen.
Die vorgenannten Ausschlüsse gelten nur bei direkten Investitionen. 
Flüssige Mittel und Zielfonds werden nicht mittels der ESG-Strategie 
beurteilt.
Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen
Darüber hinaus wird zur Ermittlung des Anteils nachhaltiger 
Investitionen der Beitrag zu einem oder mehreren UN-SDGs und/oder 
anderen ökologischen nachhaltigen Zielen gemessen. Dies erfolgt mit 
der Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen, bei der potenzielle 
Investitionen anhand verschiedener Kriterien im Hinblick darauf 
beurteilt werden, ob eine Anlage als nachhaltig eingestuft werden 
kann, wie im Abschnitt „Welches sind die Ziele der nachhaltigen 
Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise erfüllt werden 
sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ 
näher ausgeführt.
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(Vorvertragliche Offenlegung gemäß Anhang II der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der 
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor.)
Verfahren zur Bewertung der Praktiken guter 
Unternehmensführung
Das Verfahren zur Bewertung der Praktiken guter 
Unternehmensführung der Beteiligungsunternehmen basiert auf 
Daten des Dataproviders MSCI, diese beinhalten Prüfungen in Bezug 
auf Internationale Normen wie zum Beispiel die OECD Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte, die Prinzipien des UN Global Compact und 
Arbeits- und Sozialstandards der internationalen Arbeitsorganisation 
ILO.
(Vorvertragliche Offenlegung gemäß Anhang II der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der 
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor.)

Aufteilung der Investitionen
Dieser Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in 
Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmalen im Einklang stehen. Innerhalb dieser Kategorie erfüllen 
mindestens 25% des Vermögens des Fonds die Kriterien für 
nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 SFDR. Bis zu 
20% des Nettovermögens des Fonds erfüllen diese Merkmale nicht. 
Eine ausführlichere Darstellung der genauen Aufteilung des Portfolios 
dieses Fonds ist dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts zu 
entnehmen.
Derzeit werden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.

Überwachung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale
Die Überwachung der Anlagerichtlinien erfolgt mithilfe einer 
Codierung, bei der die im Verkaufsprospekt beschriebene 
Anlagepolitik und die darin enthaltenen Anlagegrenzen durch 
entsprechende Codes im Investmentmanagement-System erfasst 
werden. Dies gilt insbesondere für die jeweiligen ESG-Anlagegrenzen. 
Die Anlagegrenzen werden täglich vor und nach dem Handel im 
Investmentmanagement-System überwacht, um die Einhaltung der 
Anlagerichtlinien zu gewährleisten. Durch die Überwachung vor dem 
Handel wird sichergestellt, dass die Anlagegrenzen vor der Ausführung 
eines Handelsgeschäfts eingehalten werden. Bei einem festgestellten 
Verstoß werden Ursache und Größenordnung des Verstoßes 
untersucht und entsprechende Korrekturmaßnahmen im Einklang mit 
den gesetzlichen/aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Leitlinien 
vorgenommen.

Methoden für ökologische und soziale Merkmale
Die Bemessung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
sowie der Nachhaltigkeit der Anlagen wird mittels einer ESG-
Bewertungsmethode bewertet, die im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet 
werden?“ näher beschrieben wird. Bei dieser Methodik werden 
verschiedene Bewertungsansätze als Nachhaltigkeitsindikatoren 
herangezogen.
- MSCI ESG Rating dient als Indikator für den Vergleich der Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Qualität eines Emittenten im Verhältnis zu 
seiner Vergleichsgruppe.
- Beteiligung an Unternehmen, die den Ausschlusskriterien für Paris-
abgestimmte EU-Referenzwerte gemäß Artikel 12 Absatz 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission (PAB-
Ausschlüsse) unterliegen.
- Beteiligung an kontroversen Sektoren und 
kontroversen/geächteten Waffen dient als Indikator dafür, inwieweit 
ein Unternehmen in umstrittenen Sektoren und/oder an kontroversen 
und geächteten Waffengeschäften beteiligt ist.

- Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen dient als Indikator dafür, 
wie hoch der Anteil nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 
17 SFDR ist.

Datenquellen und- verarbeitung
Der Fondsmanager nutzt MSCI-Daten zur Bewertung der 
Nachhaltigkeitswerte. Qualitäts- und Prozesskontrollen werden auf 
beiden Seiten durchgeführt, sowohl vom Datenanbieter als auch vom 
Fondsmanager. Darüber hinaus werden öffentlich verfügbare 
Informationen berücksichtigt sowie eigenes Research.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und 
Daten
Durch die Nutzung eines externen Datenanbieters können 
Einschränkungen bei den Nachhaltigkeitsdaten aufgrund möglicher 
expertenbasierter Subjektivität (z. B. bei qualitativen ESG- 
Bewertungen oder Schätzverfahren für numerische Daten) auftreten. 
MSCI ESG Research LLC oder seine Datenanbieter übernehmen keine 
Haftung für etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in 
solchen Daten/Berichten in Bezug auf Vollständigkeit, Genauigkeit 
oder Aktualität. Das Kopieren oder die Weiterverbreitung solcher 
Daten/Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
von MSCI ESG Research LLC nicht gestattet.

Sorgfaltspflicht
Für die Überprüfung der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines 
Finanzprodukts gelten die einschlägigen internen Richtlinien, 
wichtigen operativen Dokumente und Handbücher. Die Überprüfung 
stützt sich auf die Verfügbarkeit von ESG-Daten, die der 
Fondsmanager von MSCI ESG Research LLC bezieht. Zusätzlich zur 
externen Qualitätssicherung durch die Datenanbieter verfügt der 
Fondsmanager über Prozesse und Kontrollorgane, um die Qualität der 
ESG-Signale zu kontrollieren.

Mitwirkungspolitik
Die aktive Mitwirkung (Engagement) bei den 
Beteiligungsunternehmen wird von der DWS zentral nach den 
festgelegten Richtlinien, Verfahren und dem Governance-Rahmen der 
DWS organisiert. Diese sind im DWS Stewardship Statement für alle 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Stewardship zusammengefasst – 
dem verantwortungsvollen Handeln als Investor, zu dem auch die 
Ausübung von Stimmrechten gehört. Die Engagement- und anderen 
Stewardship-Aktivitäten werden auf Basis der gesamten verwalteten 
Bestände der DWS-Gesellschaften ausgeübt, die in den 
Anwendungsbereich des DWS Stewardship Statement fallen. Die 
Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkungspolitik oder des Stewardship 
im weiteren Sinne werden daher nicht auf Ebene des einzelnen 
Produkts ausgeübt oder ausgewiesen.
Während die Stewardship-Aktivitäten auf Ebene der Gesellschaften 
durchgeführt werden, können sich die Engagement-Aktivitäten und 
die Ausübung von Stimmrechten auf Unternehmensemittenten 
(Beteiligungsunternehmen) im Portfolio dieses Teilfonds beziehen.
Insbesondere führt die DWS sowohl bei Aktien als auch 
festverzinslichen Anlagen einen konstruktiven Dialog mit den 
Unternehmensemittenten. Die Engagement-Aktivitäten werden 
ausschließlich bei direkt gehaltenen Aktien und festverzinslichen 
Anlagen ausgeübt. Die DWS übt keine Engagement-Aktivitäten bei 
Unternehmensemittenten aus, wenn die Positionen ausschließlich 
indirekt, zum Beispiel über im Portfolio von Zielfonds gehaltene 
Unternehmensemittenten, eingegangen wurden.
Die Engagement-Aktivitäten dienen dazu, finanziell wesentliche 
Risiken und Chancen zu identifizieren und aufzugreifen, die für die 
langfristige Wertsteigerung relevant sind. Während die Engagement-
Aktivitäten sowohl bei Aktien als auch festverzinslichen Anlagen 
ausgeübt werden, sind die Stewardship-Aktivitäten bei 
festverzinslichen Instrumenten grundsätzlich eingeschränkter, weil 
hier keine Stimmrechte als Aktionär ausgeübt werden können.
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Die Beschreibung der Richtlinien zur Ausübung von Stimmrechten und 
Engagement-Aktivitäten für die Verwaltungsgesellschaft steht den 
Aktionären im Internet unter https://www.dws.com/de-
at/footer/Rechtliche-Hinweise/ zur Verfügung. Informationen zur 
erfolgten Stimmrechtsausübung und zu durchgeführten Engagement-
Aktivitäten werden in aggregierter Form auf Ebene der DWS-
Gesellschaften veröffentlicht, die in den Anwendungsbereich der im 

DWS Stewardship Statement beschriebenen Richtlinien fallen, 
einschließlich der DWS Investment S.A. als Verwaltungsgesellschaft.

Bestimmter Referenzwert
Dieser Fonds hat keinen Referenzwert festgelegt, um festzustellen, ob 
er mit den von ihm beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmalen im Einklang steht.

Versionshistorie gemäß Art. 12 der Verordnung (EU) 2019/2088
Datum Erläuterungen zu den Änderungen
23. März 2026 Ergänzende Details in dem Kapitel Mitwirkungspolitik 
21. Mai 2025 Änderungen betreffend der ESMA-Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe 

verwenden

https://www.dws.com/de-at/footer/Rechtliche-Hinweise/
https://www.dws.com/de-at/footer/Rechtliche-Hinweise/

